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13.1 Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung begrüßt die Forderun-
gen, die im Bereich der Facharbeitsgruppe 3 „Raumordnung und Statistik“ von Sei-
ten der Geschäftsstelle in die Arbeit der Bundeskommission „Gleichwertige Lebens-
verhältnisse“ eingebracht werden sollen. 

 
 
13.2 Begründung: 

 
Die Bundesregierung hat am 26.09.2018 die Kommission „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ eingerichtet, die unter dem Vorsitz des Bundesministers des Innern, für 
Bau und Heimat, Horst Seehofer, sowie dem Co-Vorsitz der Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirtschaft, Juliane Klöckner, und der Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, am 26.09.2018 ihre Arbeit 
aufgenommen hat. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist durch seinen Prä-
sidenten, Erster Bürgermeister Dr. Uwe Brandl, in der Kommission vertreten. 
 
Ziel der Bundesregierung ist es, für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und 
Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen – unabhängig von ihrem 
Wohnort – zu sorgen. Dabei sollen sowohl die strukturschwächeren, ländlichen Re-
gionen mit ihren spezifischen Themen im Fokus stehen, wie auch die besonderen 
Herausforderungen in den Ballungsräumen. Die Kommission hat den Auftrag, auf 
der Basis eines gemeinsamen Verständnisses gleichwertiger Lebensverhältnisse 
Handlungsempfehlungen mit Blick auf die unterschiedliche regionale Entwicklung 
und den demografischen Wandel in Deutschland zu erarbeiten. Sie soll Vorschläge 
erarbeiten, wie die Situation in den Regionen Deutschlands – von Ost nach West 
und von Nord nach Süd – verbessert werden kann. Damit sollen effektive sichtbare 
Schritte hin zu einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht werden, die 
dazu beitragen, den Wegzug aus ländlichen Regionen und den Druck durch Zuzug in 
die Ballungsräume zu dämpfen.  
 
Die Arbeit der Kommission gliedert sich in 6 Facharbeitsgruppen (Anlage 1), die sich 
mit folgenden Themen beschäftigen: 
 

• AG 1 „Kommunale Altschulden“ 
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• AG 2 „Wirtschaft und Innovation“ 
• AG 3 „Raumordnung und Statistik“ 
• AG 4 „Technische Infrastruktur“ 
• AG 5 „Soziale Daseinsvorsorge“ 
• AG 6 „Teilhabe und Zusammenhalt in der Gesellschaft“ 

 
Die Kommission soll bis zum Herbst 2020 konkrete Vorschläge zur Erreichung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse erarbeiten. Die Arbeit in den Facharbeitsgruppen soll bis Mitte 2019 
beendet sein. 
 
Um die Positionen aller Landesverbände des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu 
koordinieren, fand am 21.02.2019 auf Vorschlag von Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd 
Schneider eine Sondersitzung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Mitglieds-
verbände des DStGB statt. Zur Vorbereitung der Arbeitssitzung in Stuttgart haben die De-
zernate des StGB NRW Positionspapiere für die ihnen zugeordneten Arbeitsgruppen ver-
fasst. Diese sind in einem Gesamt-Diskussionspapier eingearbeitet worden, das auf der Prä-
sidiumssitzung des StGB NRW am 20.03.2019 beraten werden soll.  
 
Die AG 3 „Raumordnung und Statistik“ betrifft die Zuständigkeit des Ausschusses für Städ-
tebau, Bauwesen und Landesplanung. Die Forderungen, die die Geschäftsstelle für die AG 3 
erarbeitet hat, sind dem Vorbericht als Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Ausschuss wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 


